Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesgesetz
iiber die Krankenversicherung

(KVG)
(Zulassung von Leistungserbringern)

Anderung vom 19. Juni 2020

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschafi,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 9. Mai 20181,

beschliesst:

I

Das Bundesgesetz vom 18. Mérz 19942 iiber die Krankenversicherung wird wie folgt
gedndert:

Ersatz eines Ausdrucks

Betrifft nur den franzésischen Text.

Art. 35 Sachiiberschrift, Abs. 1 und 2 Einleitungssatz
Arten von Leistungserbringern
U Aufgehoben

2 Betrifft nur den franzdsischen Text.

Art. 36 Arzte und Arztinnen sowie weitere Leistungserbringer: Grundsatz

Leistungserbringer nach Artikel 35 Absatz 2 Buchstaben a—g, m und n diirfen nur
zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung titig sein, wenn sie vom
Kanton zugelassen sind, auf dessen Gebiet die Tatigkeit ausgeiibt wird.
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Art. 36a Arzte und Arztinnen sowie weitere Leistungserbringer:
Voraussetzungen

I Der Bundesrat legt die Zulassungsvoraussetzungen fest, welche die Leistungserbrin-
ger nach Artikel 35 Absatz 2 Buchstaben a—g, m und n erfiillen miissen. Die Zulas-
sungsvoraussetzungen miissen gewéhrleisten konnen, dass qualitativ hochstehende
und zweckmadssige Leistungen erbracht werden.

2 Die Zulassungsvoraussetzungen umfassen je nach Art der Leistungserbringer die
Ausbildung, die Weiterbildung und die fiir die Qualitét der Leistungserbringung not-
wendigen Anforderungen.

Art. 37 Arzte und Arztinnen: besondere Voraussetzungen

I Leistungserbringer nach Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe a miissen mindestens drei
Jahre im beantragten Fachgebiet an einer anerkannten schweizerischen Weiterbil-
dungsstitte gearbeitet haben. Sie weisen die in ihrer Tétigkeitsregion notwendige
Sprachkompetenz mittels einer in der Schweiz abgelegten Sprachpriifung nach. Die
Nachweispflicht entfillt fiir Arzte und Arztinnen, welche {iber einen der folgenden
Abschliisse verfligen:

a. eine schweizerische gymnasiale Maturitét, bei der die Amtssprache der Tatig-
keitsregion Grundlagenfach war;

b. ein in der Amtssprache der Ttigkeitsregion erworbenes eidgendssisches Dip-
lom fiir Arzte und Arztinnen;

c. ein in der Amtssprache der Tatigkeitsregion erworbenes und nach Artikel 15

des Medizinalberufegesetzes vom 23. Juni 20063 anerkanntes ausldndisches
Diplom.

2 Die Einrichtungen nach Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe n werden nur zugelassen,
wenn die dort titigen Arzte und Arztinnen die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfiil-
len.

3 Leistungserbringer nach den Absétzen 1 und 2 miissen sich einer zertifizierten Ge-
meinschaft oder Stammgemeinschaft nach Artikel 11 Buchstabe a des Bundesgeset-
zes vom 19. Juni 20154 iiber das elektronische Patientendossier anschliessen.

Art. 38 Arzte und Arztinnen sowie weitere Leistungserbringer: Aufsicht

1 Jeder Kanton bezeichnet eine Behdrde, die die Leistungserbringer nach Artikel 35
Absatz 2 Buchstaben a—g, m und n beaufsichtigt.

2 Die Aufsichtsbehorde trifft die Massnahmen, die fiir die Einhaltung der Zulassungs-
voraussetzungen nach den Artikeln 364 und 37 nétig sind. Bei Nichteinhaltung der
Zulassungsvoraussetzungen kann sie folgende Massnahmen anordnen:

a. eine Verwarnung;
b. eine Busse bis zu 20 000 Franken;
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c.  den Entzug der Zulassung zur Téatigkeit zulasten der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung fiir das ganze oder einen Teil des Tatigkeitsspektrums fiir
langstens ein Jahr (befristeter Entzug);

d. den definitiven Entzug der Zulassung zur Tétigkeit zulasten der obligatori-
schen Krankenpflegeversicherung fiir das ganze oder einen Teil des Tatig-
keitsspektrums.

3 Die Versicherer kénnen der Aufsichtsbehdrde in begriindeten Féllen den Entzug der
Zulassung beantragen. Die Aufsichtsbehorde trifft die erforderlichen Massnahmen.

Gliederungstitel vor Art. 40a
1a. Abschnitt: Register

Art. 40a Register

Das Departement fiihrt ein Register iiber die nach Artikel 36 zugelassenen Leistungs-
erbringer. Der Bundesrat kann die Fiihrung des Registers an einen Dritten iibertragen.
Dieser kann fiir Leistungen im Rahmen der Registerfiihrung Gebiihren erheben; der
Bundesrat regelt die Gebiihren, namentlich deren Hohe, und beachtet dabei das Aqui-
valenz- und das Kostendeckungsprinzip.

Art. 40b Zweck
Das Register dient:

a. dem Austausch zwischen den Kantonen von Informationen iiber die zugelas-
senen Leistungserbringer;

b. dem Austausch zwischen den Kantonen von Informationen iiber getroffene
Massnahmen nach Artikel 38 und Sanktionen nach Artikel 59;

c. der Information der Versicherer und der Versicherten;
d. statistischen Zwecken; und
der Festlegung der Hochstzahlen nach Artikel 554.

Art. 40c Inhalt

I Das Register enthélt die Daten, die zur Erreichung des Zwecks nach Artikel 40b
erforderlich sind. Dazu gehdren auch besonders schiitzenswerte Personendaten im
Sinne von Artikel 3 Buchstabe ¢ Ziffer 4 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 19925 iiber
den Datenschutz.

2 Der Bundesrat erldsst néhere Bestimmungen iiber die im Register enthaltenen Per-
sonendaten sowie iiber deren Bearbeitung.
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Art. 40d Meldepflicht

Die fiir die Erteilung der Zulassung zur Tétigkeit zulasten der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung zustindigen kantonalen Behdrden melden der oder dem mit
der Registerfiihrung betrauten Behorde oder Dritten ohne Verzug jeden Entscheid im
Zusammenhang mit der Zulassung und jede Massnahme nach Artikel 38.

Art. 40e Datenbekanntgabe
1 Die im Register enthaltenen Daten sind {iber das Internet 6ffentlich zugénglich.

2 Der Bundesrat kann vorsehen, dass bestimmte Daten nur auf Anfrage zugénglich
sind.

3 Die Daten zu Massnahmen nach Artikel 38 und zu Sanktionen nach Artikel 59 sowie
die Griinde fiir die Massnahmen und Sanktionen sind nur den fiir die Erteilung der
Zulassung zustidndigen kantonalen Behorden und dem kantonalen Schiedsgericht
nach Artikel 89 zugénglich.

Art. 40f Loschung und Entfernung von Registereintragen

1 Der Eintrag von Verwarnungen und Bussen nach Artikel 38 Absatz 2 Buchstaben a
und b und von Sanktionen nach Artikel 59 Absatz 1 werden fiinf Jahre nach ihrer
Anordnung aus dem Register entfernt.

2 Bei einem befristeten Entzug der Zulassung zur Tatigkeit zulasten der obligatori-
schen Krankenpflegeversicherung nach Artikel 38 Absatz 2 Buchstabe ¢ sowie bei
einem voriibergehenden Ausschluss von der Tétigkeit zulasten der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung nach Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe d wird zehn Jahre
nach Ende des Entzugs oder Ausschlusses im Register der Vermerk «gelschty» ange-
bracht.

3 Alle Eintrage zu einer Person werden aus dem Register entfernt, sobald eine Behorde
deren Ableben meldet. Die Daten konnen danach in anonymisierter Form fiir statisti-
sche Zwecke verwendet werden.

Art. 53 Abs. 1

1 Gegen Beschliisse der Kantonsregierungen nach den Artikeln 39, 45, 46 Absatz 4,
47,48 Absitze 1-3, 51, 54 und 55 kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde
geflihrt werden.

Art. 55a Beschriinkung der Anzahl Arzte und Arztinnen,
die im ambulanten Bereich Leistungen erbringen

1 Die Kantone beschrénken in einem oder mehreren medizinischen Fachgebieten oder
in bestimmten Regionen die Anzahl der Arzte und Arztinnen, die im ambulanten Be-
reich zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung Leistungen erbringen.
Wenn ein Kanton die Anzahl Arzte und Arztinnen beschrinkt, dann sieht er vor:

a. dass Arzte und Arztinnen nur zugelassen werden, solange die entsprechende
Hochstzahl nicht erreicht ist;
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b. dass die Anzahl folgender Arzte und Arztinnen auf die entsprechende Hochst-
zahl beschrénkt ist:
1. Arzte und Arztinnen, die ihre Titigkeit im ambulanten Bereich eines Spi-
tals ausiiben,
2. Arzte und Arztinnen, die ihre Titigkeit in einer Einrichtung nach Arti-
kel 35 Absatz 2 Buchstabe n ausiiben.

2 Der Bundesrat legt die Kriterien und die methodischen Grundsétze fiir die Festle-
gung der Hochstzahlen fest. Dabei beriicksichtigt er insbesondere die interkantonalen
Patientenstrome, die Versorgungsregionen und die generelle Entwicklung des Be-
schiftigungsgrades der Arzte und Arztinnen.

3 Vor der Festlegung der Hochstzahlen hort der Kanton die Verbande der Leistungs-
erbringer, der Versicherer und der Versicherten an. Er koordiniert sich bei der Festle-
gung der Hochstzahlen mit den anderen Kantonen.

4 Die Leistungserbringer und deren Verbénde sowie die Versicherer und deren Ver-
bande geben den zustindigen kantonalen Behdrden auf Anfrage kostenlos die Daten
bekannt, die zusitzlich zu den nach Artikel 59a erhobenen Daten zur Festlegung der
Hochstzahlen erforderlich sind.

> Werden in einem Kanton die Zulassungen beschrénkt, so konnen folgende Arzte und
Arztinnen weiterhin tétig sein:

a.  Arzte und Arztinnen, die vor Inkrafttreten der Hochstzahlen zugelassen wur-
den und im ambulanten Bereich Leistungen zulasten der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung erbracht haben;

b. Arzte und Arztinnen, die ihre Titigkeit im ambulanten Bereich eines Spitals
oder in einer Einrichtung nach Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe n vor Inkraft-
treten der Hochstzahlen ausgeiibt haben, sofern sie ihre Tatigkeit im ambu-
lanten Bereich des gleichen Spitals oder in der gleichen Einrichtung weiter
ausiiben.

6 Steigen die jahrlichen Kosten je versicherte Person in einem Fachgebiet in einem
Kanton mehr als die jahrlichen Kosten der anderen Fachgebiete im selben Kanton
oder mehr als die jéhrlichen Kosten des gesamtschweizerischen Durchschnitts im be-
troffenen Fachgebiet an, so kann der Kanton vorsehen, dass kein Arzt und keine Arz-
tin im betroffenen Fachgebiet eine Téatigkeit zulasten der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung neu aufnehmen kann.

Art. 57 Abs. 1 zweiter Satz

I'... Diese miissen die Zulassungsvoraussetzungen nach den Artikeln 36a und 37 Ab-
satz 1 erfiillen und mindestens fiinf Jahre in einer Arztpraxis oder in leitender spital-
drztlicher Stellung titig gewesen sein.

Art. 59 Abs. 3bis

3bis Das Schiedsgericht nach Artikel 89 meldet der oder dem mit der Fithrung des Re-
gisters nach Artikel 40a betrauten Behorde oder Dritten jede nach Absatz 1 ergriffene
Sanktion.
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1I

Ubergangsbestimmungen zur Anderung vom 19. Juni 2020

1 Die kantonalen Regelungen zur Einschrinkung der Zulassung zur Tétigkeit zulasten
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung sind innerhalb von zwei Jahren nach
Inkrafttreten der Anderung 19. Juni 2020 anzupassen. Bis die kantonale Regelung an-
gepasst ist, langstens aber wihrend zweier Jahre, gilt fiir die Zulassung zur Tétigkeit
zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung im jeweiligen Kanton das
bisherige Recht.

2 Leistungserbringer nach Artikel 35 Absatz 2 Buchstaben a—g, m und n, die nach
bisherigem Recht zur Tétigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversiche-
rung zugelassen waren, gelten als nach Artikel 36 des neuen Rechts vom Kanton zu-
gelassen, auf dessen Gebiet sie die Tétigkeit beim Inkrafttreten dieses Artikels ausge-
iibt haben.

III

I Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Nationalrat, 19. Juni 2020 Sténderat, 19. Juni 2020
Die Présidentin: Isabelle Moret Der Prisident: Hans Stockli
Der Sekretér: Pierre-Hervé Freléchoz Die Sekretirin: Martina Buol
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Ablauf der Referendumsfrist und Inkraftsetzung

1 Die Referendumsfrist fiir dieses Gesetz ist am 8. Oktober 2020 unbeniitzt abgelau-
fen.6

2 Nachstehende Bestimmungen treten wie folgt in Kraft:

a.  Artikel 554 und Absatz 1 der Ubergangsbestimmungen treten am 1. Juli 2021
in Kraft;

b.  Artikel 35 Sachiiberschrift, Absétze 1 und 2 Einleitungssatz, 36-38, 53 Absatz
1, 57 Absatz 1 zweiter Satz und Absatz 2 der Ubergangsbestimmungen treten
am 1. Januar 2022 in Kraft;

c.  Artikel 40a-40f und 59 Absatz 3bis werden zu einem spéteren Zeitpunkt in
Kraft gesetzt.

23. Juni 2021 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundesprasident: Guy Parmelin
Der Bundeskanzler: Walter Thurnherr

6 BBI120205513

7/8



Zulassung von Leistungserbringern AS 2021413

8/8



	Art. 36 Ärzte und Ärztinnen sowie weitere Leistungserbringer: Grundsatz
	Art. 36a Ärzte und Ärztinnen sowie weitere Leistungserbringer: Voraussetzungen
	Art. 37 Ärzte und Ärztinnen: besondere Voraussetzungen
	Art. 38 Ärzte und Ärztinnen sowie weitere Leistungserbringer: Aufsicht
	1a. Abschnitt: Register
	Art. 40a  Register
	Art. 40b  Zweck
	Art. 40c  Inhalt
	Art. 40d  Meldepflicht
	Art. 40e  Datenbekanntgabe
	Art. 40f  Löschung und Entfernung von Registereinträgen
	Art. 55a Beschränkung der Anzahl Ärzte und Ärztinnen,  die im ambulanten Bereich Leistungen erbringen


		Schweizerische Bundeskanzlei, Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen, info@bk.admin.ch
	2021-07-01T11:52:01+0200
	3003 Bern, Schweiz
	Amtliche Sammlung des Bundesrechts. Massgebend ist die signierte elektronische Fassung.




